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Abschnitt I: Allgemeines 
 
§  1  Gegenstand des Studiums und der Prüfung 
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(1) Der Studiengang „Bildungswissenschaft mit Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ be-

fähigt Studierende dazu, in verschiedenartigen organisationalen Kontexten auf unter-
schiedlichen Ebenen individuelles, gruppenbezogenes und organisationales Lernen sowie 
Systementwicklung zu erfassen, zu analysieren, zu planen, zu gestalten und zu evaluieren. 
Der Studiengang basiert auf den theoretischen Beiträgen und empirischen Befunden der 
nationalen sowie internationalen Bildungswissenschaft für individuelle Lern- und Bildungs-
prozesse, Entwicklungsprozesse von Gruppen sowie für die (System-)Entwicklung von Or-
ganisationen; dabei bilden Entwicklungsprozesse in und von Organisationen den inhaltli-
chen Schwerpunkt.  

 
(2) Durch die Prüfung zum „Master of Arts in Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Or-

ganisationsentwicklung“ soll festgestellt werden, ob die Studierenden die Zusammen-
hänge ihres Faches überblicken, die Fähigkeit besitzen, tiefergehende wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen 
selbständig zu arbeiten. 

 
(3) Der Zugang und die Zulassung zum Studium werden in einer gesonderten Zulassungsord-

nung geregelt. 
 
 
§  2  Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den akademischen Grad 
„Master of Arts“ (abgekürzt M.A.). 
 
 
§  3  Regelstudienzeiten, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt einschließlich der Zeit für die Mas-

terprüfung mit der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester.  
 
(2) Studierende können auf Antrag zu einem Teilzeitstudium zugelassen werden. Das Nähere 

regelt die Ordnung zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Universität Heidelberg (Teil-
zeitO) in der jeweils geltenden Fassung. Durch die Zulassung zum Teilzeitstudium verlän-
gert sich die Regelstudienzeit entsprechend den dort getroffenen Bestimmungen. Die in 
dieser Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeiten für schriftliche Prüfungsleistun-
gen bleiben hiervon unberührt (§ 4 Abs. 3 TeilzeitO). 

 
(3) Das Lehrangebot erstreckt sich über drei Semester; im vierten Semester ist die Masterar-

beit anzufertigen. Der für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums erforderliche 
Gesamtumfang beträgt 120 Leistungspunkte (LP). 

 
(4) Das Studium ist modular aufgebaut. Von den 120 LP entfallen 90 LP auf fachbezogene 

Lehrveranstaltungen im Studiengang „Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Orga-
nisationsentwicklung“ inklusive Profilbereich (dieser setzt sich aus 12 LP zusammen) so-
wie 25 LP auf die Masterarbeit und 5 LP auf die mündliche Abschlussprüfung. 

 
(5) Für den Profilbereich können grundsätzlich Lehrveranstaltungen aus jedem Fach gewählt 

werden, für das ein entsprechendes Studienangebot besteht. Näheres regelt Anlage 2. Der 
Bereich dient dem Erwerb von (das Fachstudium) ergänzenden Kompetenzen, die im Um-
fang von 12 LP kumulativ erbracht werden müssen. Weist der Katalog der Prüfungsord-
nungen jeweils eine Leistung aus, die auch von einem anderen Fach anerkannt werden 
kann, können hier nur von einem Fach LP für die entsprechende Leistung vergeben wer-
den. Eine doppelte Vergabe von LP ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

 
(6) Der Studiengang „Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ 
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kann auch als Begleitfach (siehe Anlage 1b) im Umfang von 20 LP studiert werden. 
 
(7) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich deutsch. Lehrveranstaltungen und Prü-

fungsleistungen können ganz oder teilweise auch in englischer Sprache abgehalten wer-
den.  

 
 
§  4  Module, Leistungspunkte, Notenliste 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und Lerneinheit, die sich 

aus verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammensetzen kann. Es besteht nicht nur aus 
den zu besuchenden Lehrveranstaltungen, sondern umfasst auch die zu erbringenden 
Studien- und Prüfungsleistungen, die für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls not-
wendig sind.  

 
(2) Die Module sind in der Anlage geregelt. Es wird unterschieden zwischen Pflichtmodulen, 

Wahlpflichtmodulen und Wahlmodulen. 

 Pflichtmodule müssen von allen Studierenden absolviert werden. Eine Kompensation 
durch den Abschluss eines anderen Moduls ist stets ausgeschlossen.   

 Wahlpflichtmodule sind Module eines verpflichtenden Wahlpflichtbereichs. Die Studie-
renden haben lediglich innerhalb des jeweiligen Wahlpflichtbereichs die Wahl zwischen 
verschiedenen gleichwertigen Wahlpflichtmodulen. Eine Kompensation des gewählten 
Wahlpflichtmoduls ist durch ein anderes gleichwertiges Modul innerhalb des betreffen-
den Wahlpflichtbereichs möglich. 

 Wahlmodule sind zusätzliche (d.h. außer-curriculare) nicht verpflichtende Module, die 
die Studierenden frei aus dem Wahlmodulangebot des Faches wählen und kompen-
sieren können. Details können dem Modulhandbuch für den Masterstudiengang „Bil-
dungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ in der jeweils gül-
tigen Fassung entnommen werden. 

 
Die Masterarbeit und die mündliche Abschlussprüfung stellen ein eigenes Modul dar. Der 
Profilbereich kann ganz oder teilweise in die Fachmodule integriert sein.  

 
(3) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle (Teil-)Leistungen innerhalb des Moduls mit 

mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. bei unbenoteten (Teil-)Leistungen mit „bestanden“ 
bewertet worden sein. 

 
(4) Für erfolgreich absolvierte Module mit ihren Teilleistungen werden Leistungspunkte verge-

ben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem zeitlichen Arbeitsaufwand für die Studie-
renden von 30 Stunden. 

 
(5) Auf Antrag der bzw. des Studierenden wird eine Notenliste (Transcript of Records) ausge-

stellt. Darin werden alle bestandenen Modul(teil)prüfungen zusammen mit den jeweiligen 
Leistungspunkten und den Noten verzeichnet. 

 
 
§  5  Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 

Aufgaben ist ein Prüfungsausschuss zuständig. Er besteht aus zwei Hochschullehrerinnen 
bzw. Hochschullehrern, einer Vertreterin bzw. einem Vertreter der akademischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und einer bzw. einem Studierenden, letztere bzw. letzterer mit 
beratender Stimme. Die bzw. der Vorsitzende und die Stellvertretung sowie die weiteren 
Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat auf jeweils zwei Jahre be-
stellt. Die Amtszeit des Studierenden beträgt ein Jahr. Die bzw. der Vorsitzende und die 
Stellvertretung müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer sein. 
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(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung ein-
gehalten werden und gibt Anregungen zur Reform des Studienplans und der Prüfungsord-
nung. Er bestellt die bei den Prüfungen mitwirkenden Prüferinnen und Prüfer und Beisitze-
rinnen und Beisitzer. Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung auf die Vorsitzende bzw. 
den Vorsitzenden übertragen. Er kann zu allen die Prüfungen betreffenden Fragen ange-
rufen werden. 

 
(3) Die bzw.  der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses, bereitet die Sit-

zungen vor, leitet sie und entscheidet bei Stimmengleichheit. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prüfungsausschusses auf die bzw. 

den Vorsitzenden jederzeit widerruflich übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen 
nicht entgegenstehen. Der Prüfungsausschuss ist über deren Erledigung regelmäßig zu 
unterrichten. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme von Prüfungen 

beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen 

und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch die bzw. den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder der bzw. des Vorsitzenden 

sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Begründung mitzuteilen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.  

 
 
§  6  Prüferinnen bzw. Prüfer  
 
(1)  Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit einzelnen 

Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Hochschullehrerinnen o-
der Hochschullehrer, Hochschul- und Privatdozentinnen oder Hochschul- und Privatdozen-
ten sowie akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter nach § 52 Abs. 1 LHG, soweit 
diesen die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist, berechtigt. 

 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für die entsprechende 

Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüferin bzw. Prüfer.  
 
(3) Die zu prüfende Person kann für die Masterarbeit und für die mündliche Abschlussprüfung 

eine Prüferin bzw. einen Prüfer vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung einer be-
stimmten Prüferin oder eines bestimmten Prüfers wird dadurch nicht begründet. 

 
(4) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden 

Person die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
 
 
§ 7  Anerkennung hochschulischer Leistungen und Anrechnung von Leistungen außer-
halb des Hochschulstudiums 
 
(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die im gleichen oder in einem anderen 

Studiengang an einer staatlichen oder staatlich anerkannten inländischen Hochschule o-
der Berufsakademie oder anerkannten ausländischen Hochschule oder einer äquivalenten 
Einrichtung erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der 
erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die 
ersetzt werden. Die Abschlussarbeit ist in der Regel von der Anerkennung ausgeschlos-
sen.  
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(2)  Der Antrag ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. Es obliegt der Antragstellerin 
bzw. dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die anzuerkennende Leis-
tung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die Voraussetzungen für die 
Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Universität Heidelberg. 

 
(3)  Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sind auf Antrag 

auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn die auf das Hochschulstudium anzurech-
nenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen 
sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. Außerhalb des Hochschulsystems erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 50 Prozent des Hochschulstudiums 
ersetzen.  

 
(4)  Der Antrag ist schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. Es obliegt der Antragstellerin 

bzw. dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über die anzurechnende Leistung 
bereitzustellen. Die Beweislast für das Vorliegen von Gleichwertigkeit liegt bei der Antrag-
stellerin bzw. dem Antragsteller. 

 
(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen 

Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen) Studie-
rende ausländischer Staaten abweichend von § 35 Abs. 1 LHG einschließlich sinngleicher 
Bestimmungen dieser Prüfungsordnung begünstigen, gehen die Regelungen der Äquiva-
lenzabkommen vor. 

 
 
§  8  Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung und Täuschung  
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 

einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der 
Prüfung ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleis-
tung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der Prüfling hat die 
Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Abs. 1 geltend gemachten Gründe müs-

sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der zu prüfenden Person oder eines von ihr überwiegend allein zu 
versorgenden Kindes ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet anhand der vorgelegten Atteste, ob die Gründe anerkannt werden. Werden die 
Gründe anerkannt, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungs-
ergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

 
(3) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die Anmeldung oder Able-

gung von Prüfungen von der zu prüfenden Person zu vertreten ist, hat der Prüfungsaus-
schuss die Schutzbestimmungen entsprechend Mutterschutzgesetz und den gesetzlichen 
Bestimmungen über die Elternzeit zu beachten und deren Inanspruchnahme zu ermögli-
chen. Entsprechendes gilt für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkran-
kungen sowie für Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im Sinne von § 7 Abs. 3 
des Pflegezeitgesetzes. 

 
(4) Versucht die zu prüfende Person das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung o-

der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine zu prüfende Person, die den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem Prüfungsberechtigten oder Auf-
sichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in die-
sem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von der 
Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
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(5) Die zu prüfende Person kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, dass die 
Entscheidungen nach Abs. 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Be-
lastende Entscheidungen sind der zu prüfenden Person unverzüglich schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
 
§  9  Arten der studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungsleistungen sind: 
 

1. die mündlichen Prüfungsleistungen;  
2. die schriftlichen Prüfungsleistungen.  

 
(2) Die jeweilige Prüfungsart und -form wird von der Prüferin bzw. von dem Prüfer in Abspra-

che mit dem Modulverantwortlichen festgelegt. 
 
(3) Macht die zu prüfende Person durch ein ärztliches Attest glaubhaft, dass sie wegen länger 

andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage ist, Prü-
fungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form zu erbringen, kann der 
Prüfungsausschuss gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

 
(4)  Anmeldungsform und Voraussetzungen für die Modul(teil)prüfungen sowie der Prüfungs-

modus sind dem Modulhandbuch für den Masterstudiengang „Bildungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ in der jeweils gültigen Fassung zu entneh-
men. 

 
 
§ 10  Studienbegleitende mündliche Prüfungsleistungen 
 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll die zu prüfende Person nachweisen, dass Zu-

sammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden, spezifische Fragestellungen in 
diese Zusammenhänge eingeordnet werden können und fachspezifische Aufgabenstellun-
gen mit wissenschaftlichen Ansätzen und Methoden behandelt und reflektiert werden kön-
nen. Ferner soll festgestellt werden, ob die zu prüfende Person über ein dem Studium 
entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

 
(2) Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistungen beträgt zwischen 30 und 45 Minuten. 
 
(3) Die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis eines mündlichen Prüfungsgesprächs 

sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekanntzugeben. 

 
 
§ 11  Studienbegleitende schriftliche Prüfungsleistungen 
 
(1) In Klausuren soll die zu prüfende Person nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit und mit 

begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches ein vorgegebenes Prob-
lem strukturieren und Wege zu einer Lösung finden kann.  

 
(2)  Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt zwischen 45 und 120 Minuten. Multiple-Choice-Fra-

gen sind zulässig. 
 
(2a) Multiple-Choice-Fragen werden in der Regel von der oder von dem durch den Prüfungs-

ausschuss bestellte Verantwortliche bzw. bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstal-
tung gestellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltungen ver-
mittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse liefern. Vor 
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Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch die in Satz 1 genannte verantwortliche 
Person zu überprüfen, ob die Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten Anforderungen 
genügen. Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so 
sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszugehen. Die Ver-
minderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der zu prüfenden 
Person auswirken. 
Werden Multiple-Choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestanden, wenn min-
destens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden oder wenn die Zahl der von der 
zu prüfenden Person richtig beantworteten Fragen die Zahl der durchschnittlich von der zu 
prüfenden Personen korrekt beantworteten Fragen um nicht mehr als 22 Prozent unter-
schreitet (Gleitklausel). 
Hat die bzw. der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Bestehens-
grenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-Choice-Prüfungen wie folgt zu bewer-
ten: 

 

Prozent > 95 – 100 > 90 – 95 > 85 – 90 > 80 – 85 > 75 – 80 

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 

 

Prozent  > 70 – 75 > 65 – 70 > 60 – 65 > 55 – 60 > 50 – 55 

Note 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 

 
Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala linear um die Differenz zwischen abso-
luter und relativer Bestehensgrenze verschoben. 

 
(3) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit erbracht wird, hat der 

Prüfling zu versichern, dass er die Hausarbeit selbständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. Bei einer Teamarbeit müssen die einzelnen 
Beiträge der Prüflinge deutlich erkennbar sein. 

 
(4)  Zur Überprüfung auf Plagiate können von den Prüferinnen und Prüfern geeignete techni-

sche Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagiats bzw. im Verdachtsfall 
kann sich die Prüferin bzw. der Prüfer vom Prüfungsausschuss beraten lassen. Im Fall 
eines nachgewiesenen Plagiats wird die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet; § 8 Abs. 4 gilt entsprechend. Vor einer Entscheidung 
ist der zu prüfenden Person Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

 
(5) Das Bewertungsverfahren für schriftliche Prüfungsleistungen soll sechs Wochen nicht 

überschreiten. 
 
 
§ 12  Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüferinnen 

bzw. Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten zu ver-
wenden: 

 
1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-

forderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 
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Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Ver-
ringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 bzw. 0,4 gebildet werden; die Note 0,7 
und Zwischenwerte über 4,0 sind ausgeschlossen. 

 

(2)  Sofern Bewertungen einzelner Prüfungsleistungen einer Lehrveranstaltung zu einer Ge-
samtbewertung zusammengefasst werden, gibt die für die entsprechende Lehrveranstal-
tung verantwortliche Lehrperson eine Gewichtung bis spätestens zum Beginn der Lehrver-
anstaltung vor. Die Note ergibt sich aus dem gewichteten arithmetischen Mittel der einzel-
nen Bewertungen; dabei gelten Abs. 3 und Abs. 4 entsprechend. Aus den ungerundeten 
Modulteilnoten wird eine Modulendnote entsprechend der Anzahl der Leistungspunkte er-
mittelt. Ist in einem Modul eine Modulprüfung abzulegen, so bildet die Note der Modulprü-
fung die Note für dieses Modul. 

 
(3) Eine Modulendnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lautet: 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5   sehr gut 
bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5  gut 
bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5  befriedigend 
bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0  ausreichend 

 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten und der Gesamtnote der Masterprüfung wird nur die 

erste Stelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. Die Gesamtnote der Masterprüfung wird gemäß § 19 Abs. 2 berechnet.  

 
(5) Zusätzlich zur Abschlussnote ist eine Einstufungstabelle entsprechend des ECTS-Users 

Guide in der jeweils geltenden Fassung auszuweisen, die statistische Auskunft über die 
Verteilung der erzielten Note innerhalb der jeweiligen Lerngruppe gibt (relative Note).  

 
 
 
Abschnitt II: Masterprüfung 
 
 
§ 13  Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zur Masterprüfung im Fach Bildungswissenschaft kann nur zugelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang „Bildungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ eingeschrieben ist, 

2. seinen Prüfungsanspruch im Masterstudiengang „Bildungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ oder einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt, insbesondere bildungswissenschaftlichem, erziehungs-
wissenschaftlichem und pädagogischem Inhalt, nicht verloren hat. 

 
(2) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind zusätzlich Bescheinigungen vorzulegen:  

die erfolgreich bestandenen in Anlage 1 aufgeführten Module und Lehrveranstaltungen  

 im Umfang von mindestens 64 Leistungspunkten aus den Modulen 1-4;  

 im Umfang von mindestens 6 Leistungspunkten im Profilbereich. 
 

(3) Die mündliche Abschlussprüfung kann erst abgelegt werden, wenn die Masterarbeit abge-
geben wurde. 

 
 
§ 14  Zulassungsverfahren 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des 
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Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 13 Abs. 1 genannten Zulassungsvorausset-
zungen; 

2. eine Erklärung darüber, ob die zu prüfende Person in einem Masterstudiengang „Bil-
dungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ oder einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt, insbesondere bildungswis-
senschaftlichem, erziehungswissenschaftlichem und pädagogischem Inhalt, bereits 
eine Masterprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfahren eines 
solchen Studienganges befindet. 

 
(2) Kann die zu prüfende Person die erforderlichen Nachweise nicht in der vorgeschriebenen 

Weise erbringen, so kann der Prüfungsausschuss gestatten, die Nachweise auf eine an-
dere Art zu führen. 

 
(3) Aufgrund des Antrages entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulassung. Eine Ab-

lehnung ist schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 

 
(4) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die Voraussetzungen gemäß § 13 nicht erfüllt sind oder 
 

2. die Unterlagen gemäß Abs. 1 unvollständig sind und trotz Aufforderung nicht vervoll-
ständigt wurden oder 
 

3. die zu prüfende Person die Masterprüfung im Studiengang „Bildungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ oder einem verwandten Studiengang mit 
im Wesentlichen gleichem Inhalt, insbesondere bildungswissenschaftlichem, erzie-
hungswissenschaftlichem und pädagogischem Inhalt, endgültig nicht bestanden hat o-
der den Prüfungsanspruch verloren hat oder 
 

4. die zu prüfende Person sich in einem laufenden Prüfungsverfahren eines solchen Stu-
dienganges befindet. 

 
 
§ 15  Umfang und Art der Prüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 
 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den in Anlage 1 aufgeführten Modulen mit ihren Lehr-
veranstaltungen,  

2.  der Masterarbeit, 
3.  der mündlichen Abschlussprüfung. 

 
(2) Die Prüfungen zu Abs. 1 Nr. 1 werden studienbegleitend abgelegt und erfolgen schriftlich 

oder mündlich. Die Art der Prüfungsleistung wird vor der Anmeldung zur Prüfung in Ab-
sprache mit der zu prüfenden Person von der Prüferin bzw. dem Prüfer bestimmt.  

 
 
§ 16  Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass die zu prüfende Person die Zusammen-

hänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezifische Fragestellungen in diese Zusam-
menhänge wissenschaftlich fundiert einordnen kann. Ferner soll festgestellt werden, ob 
der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Vertiefungswissen in einge-
grenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
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(2) Die mündliche Abschlussprüfung wird vor zwei Prüferinnen bzw. Prüfern abgelegt. Die zu 

prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Die 
bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass der zu prüfenden Person 
der Name der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben wird. 

 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss spätestens acht Wochen nach Abgabe der Mas-

terarbeit gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 4 abgelegt sein. Bei Versäumen dieser Frist gilt die münd-
liche Abschlussprüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling 
hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

 
(4) Die mündliche Abschlussprüfung orientiert sich in ihrem Themenspektrum an der Master-

arbeit. 
 
(5) Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt etwa 60 Minuten. 
 
(6) Die Prüfung wird in deutscher Sprache durchgeführt. Auf Antrag der zu prüfenden Person 

kann diese auch in englischer Sprache erfolgen. 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistung sind in 

einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die Prüfungs-
leistung bekannt zu geben. 

 
(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Fachprüfung unter-

ziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als Zuhörende zugelassen 
werden. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse. Auf Antrag der zur prüfenden Person oder aus wichtigen Gründen ist die 
Öffentlichkeit auszuschließen. 

 
 
§ 17  Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die zu prüfende Person in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist eine Fragestellung aus dem Gebiet der „Bildungswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem Prüfungsberechtigten gemäß § 6 Abs. 1 Satz 

1 des Faches Bildungswissenschaft ausgegeben und betreut werden. Die Ausgabe und 
Betreuung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. einen Prüfungsberechtigten einer anderen 
Fachrichtung an der Universität Heidelberg bedarf der vorherigen Genehmigung durch den 
Prüfungsausschuss. Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschusses an 
einer Einrichtung außerhalb der Universität Heidelberg angefertigt werden, wenn die Be-
treuung durch eine Prüfungsberechtigte bzw. einen Prüfungsberechtigten gemäß Satz 1 
erfolgt. 

 
(3) Die zu prüfende Person muss spätestens vier Wochen nach Ablegen der letzten studien-

begleitenden Prüfungsleistung gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 einen Antrag auf Zulas-
sung zur Masterarbeit mit einem bereits festgelegten Thema oder einen Antrag auf Zutei-
lung des Themas der Masterarbeit bei dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses stel-
len. Bei Versäumen der genannten Frist gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend“ 
(5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 

 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird von der Betreuerin bzw. dem Betreuer festgelegt. Auf 

Antrag sorgt die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass die zu prü-
fende Person rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. Der zu prüfenden Person 
ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen, ein Rechtsanspruch wird 
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dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des Themas erfolgt über die bzw. den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

 
(5) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe beträgt vier Monate. In Ausnahme-

fällen kann die Frist vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit der Betreuerin bzw. dem 
Betreuer um bis zu zwei Monate, während eines Teilzeitstudiums um bis zu vier Monate, 
verlängert werden. Der Antrag auf Verlängerung soll spätestens zwei Wochen vor Ablauf 
der Bearbeitungsfrist bei der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eingegan-
gen sein; § 8 Abs. 2 bleibt unberührt. Wird die Bearbeitungsfrist nicht eingehalten, so gilt 
die Arbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, es sei denn, die zu prüfende Person 
hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. Das Thema kann nur einmal und nur inner-
halb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

 
(6) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begrenzen, dass die 

Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann.  
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache angefertigt werden. Andere 

Sprachen sind mit Zustimmung des Prüfungsausschusses möglich. 
 
 
§ 18  Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in drei gedruckten Exemplaren sowie zusätzlich als PDF-Datei per E-

Mail oder auf einem digitalen Datenträger fristgemäß beim Prüfungsausschuss einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 

 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die zu prüfende Person schriftlich zu versichern, dass 

er oder sie die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel verwendet hat (Antiplagiatserklärung). 

 
(3)  Zur Überprüfung auf Plagiate können von der Prüferin bzw. dem Prüfer geeignete techni-

sche Verfahren angewendet werden. § 11 Abs. 5 gilt entsprechend. 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern bewertet, von denen eine Person 

Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer sein muss. Die erste Prüferin bzw. der erste Prü-
fer soll die Betreuerin bzw. der Betreuer der Arbeit sein. Die zweite Prüferin bzw. der zweite 
Prüfer wird vom Prüfungsausschuss aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten nach § 6 
Abs. 1 bestimmt. Die zu prüfende Person hat ein Vorschlagsrecht, das jedoch keinen 
Rechtsanspruch begründet. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht über-
schreiten.  

 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertungen; § 12 gilt entspre-

chend. Weichen die Prüferinnen bzw. Prüfer in der Notengebung mit einer Notendifferenz 
größer als eine ganze Note voneinander ab, setzt der Prüfungsausschuss nach Anhörung 
beider Prüferinnen bzw. Prüfer die Note der Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen 
eine dritte Prüferin bzw. einen dritten Prüfer hinzuziehen. 

 
 
§ 19  Bestehen der Prüfung, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß § 15 Abs. 1 jeweils 

mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet worden sind. 
 
(2) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 12 Abs. 3 werden die 

Modulnoten mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß § 12 Abs. 3 herange-
zogen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Das Modul „Masterarbeit“ 
wird mit dem Faktor 2 gewichtet. 
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§ 20  Wiederholung der Prüfungsleistungen, Fristen 
 
(1) Prüfungsleistungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, können ein-

mal an der Universität Heidelberg wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universi-
täten sind dabei anzurechnen. Eine zweite Wiederholung ist nur in Ausnahmefällen und 
nur bei höchstens zwei studienbegleitenden Prüfungsleistungen zulässig. Die Entschei-
dung hierüber trifft der Prüfungsausschuss. Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit 
oder der mündlichen Abschlussprüfung ist nicht zulässig. 

 
(2) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht möglich. 
 
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen müssen spätestens im folgenden Semester wieder-

holt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, der 
Prüfling hat das Versäumnis nicht zu vertreten.  

 
(4) Wurde eine Prüfung trotz Ausschöpfung der möglichen Anzahl an Prüfungsversuchen bzw. 

Wiederholungen nicht bestanden, gilt diese als endgültig nicht bestanden.  
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Ausschluss aus dem Stu-

dium. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlpflichtmoduls führt erst zum Verlust des 
Prüfungsanspruches und damit zum Ausschluss aus dem Studium, wenn alle Kompensa-
tionsmöglichkeiten durch andere gleichwertige Wahlpflichtmodule innerhalb des Wahl-
pflichtbereiches ausgeschöpft wurden. Das endgültige Nichtbestehen eines Wahlmoduls 
führt nicht zum Verlust des Prüfungsanspruches. 

 
 
§ 21  Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis ausge-

stellt, das die Bezeichnung der einzelnen Module mit den in ihnen erzielten Noten (Note 
gemäß § 12 Abs. 3 und numerischer Wert) sowie zugeordnete Leistungspunkte, das 
Thema und die Note der Masterarbeit und die Gesamtnote der Masterprüfung enthält. Das 
Zeugnis trägt das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist 
von dem Dekan und von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.  

 
(2) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ in deutscher und englischer Sprache beige-

fügt, das ergänzende Informationen über Studieninhalte und Studienverlauf enthält und 
sich inhaltlich an den im „European Diploma Supplement Model“ festgelegten Rahmen 
hält. 

 
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in deutsch und englisch gefasste 

Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung 
des akademischen Grades „Master of Arts“ beurkundet. Die Urkunde wird von der Dekanin 
bzw. dem Dekan und von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet und mit dem Siegel der Fakultät versehen. 

 
(4) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, 

so erteilt die bzw. der Vorsitzende hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise wird eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen 
und deren Noten sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält 
und erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 
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Abschnitt III: Schlussbestimmungen 
 
 
§ 22  Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat die zu prüfende Person bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nach-
träglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung getäuscht wor-
den ist, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden 
erklären. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der 

Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 
Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsaus-
schuss. 

 
(3) Der zu prüfenden Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Aufklärung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. 

Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die zugehörige Masterurkunde einzuziehen, 
wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
 
§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1)  Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird der zu prüfenden Person auf schriftlichen 

Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist grundsätzlich innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen. 

 
(2)  Klausuren können auf in Textform gestellten Antrag eingesehen werden. Der Antrag soll 

innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe der Noten an die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt werden. 

 
 
§ 24  Inkrafttreten, Übergangsbestimmung 
 
(1) Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-

blatt des Rektors in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg 
für den Masterstudiengang „Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisations-
entwicklung“ vom 8. Juni 2010 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 12. Juli 2010, S. 621), in 
der Fassung vom 7. Februar 2013 (Mitteilungsblatt des Rektors vom 28. Februar 2013, 
S. 54) außer Kraft. 

 
(2) Studierende, die das Studium bereits vor Inkrafttreten der vorliegenden Prüfungsordnung 

begonnen haben, können ihr Studium noch für vier weitere Semester nach der Prüfungs-
ordnung der Universität Heidelberg für den Masterstudiengang „Bildungswissenschaft mit 
dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ vom 8. Juni 2010 (Mitteilungsblatt des Rek-
tors vom 12. Juli 2010, S. 621), in der Fassung vom 7. Februar 2013 (Mitteilungsblatt des 
Rektors vom 28. Februar 2013, S. 54) beenden. Auf Antrag können sie ihr Studium auch 
bereits nach der vorliegenden Prüfungsordnung fortführen. Dieser Antrag soll innerhalb 
von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieser Änderungen gestellt werden. 
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Heidelberg, den 23. Juni 2022 
 
 
 
 
Professor Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
Rektor  
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Anlage 1: Module und Lehrveranstaltungen des Masterstudienganges „Bildungswis-
senschaft mit dem Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ für das Hauptfach a) und 
das Begleitfach b) 
 
 
a) Hauptfach 

 

Modul Modulbezeichnung Leistungspunkte, 
zeitlicher Arbeitsauf-
wand, 
Veranstaltungen 

Modulprüfung Gesamtpunkt-
zahl des Moduls 

Modul 1  Lehr-, Lern- und Bera-
tungsprozesse über 
die Lebensspanne 

12 LP, 360 Stunden 
davon: 
8 LP Lehrveranstaltungen (V, 
S) 
4 LP Journal Club 

4 LP, 120 Stunden  
Prüfung Modul 1:   
schriftliche Prüfung  

16 LP  
480 Stunden 

Modul 2 Angewandte For-
schungsmethoden der 
empirischen Bildungs-
wissenschaft  

12 LP, 360 Stunden  
davon: 
8 LP Lehrveranstaltungen (V, 
S) 
4 LP Projektarbeit 

4 LP, 120 Stunden  
Prüfung Modul 2:  
schriftliche oder mündli-
che Prüfung 

16 LP 
480 Stunden 

Modul 3 Organisation, Personal 
und ihre Entwicklung 
im Kontext der Weiter-
bildung 

16 LP, 480 Stunden 
davon: 
12 LP Lehrveranstaltungen 
(S, S, S) 
4 LP Planspiel, Projektarbeit 
oder Bildungskongress 

4 LP, 120 Stunden 
Prüfung Modul 3:   
schriftliche oder mündli-
che Prüfung  

20 LP  
600 Stunden 

Modul 4 Weiterbildungssys-
teme in nationalen und 
internationalen Kon-
texten 

8 LP, 360 Stunden 
davon: 
4 LP Lehrveranstaltung (S) 
4 LP World Café 

4 LP, 120 Stunden  
Prüfung Modul 4:   
schriftliche oder mündli-
che Prüfung  

12 LP  
360 Stunden 

Modul 5  Forschungs- oder pra-
xisbezogenes Prakti-
kum 

8 LP, 240 Stunden Prak-
tikum 
und 
2 LP Begleitveranstal-
tung 

4 LP, 120 Stunden  
Prüfung Modul 5: 
mündliche Prüfung  

14 LP  
420 Stunden 

Modul 6  Masterarbeit ---- 25 LP, 750 Stunden  
Masterarbeit  
und  
5 LP, 150 Stunden  
mündliche Prüfung  

30 LP  
900 Stunden 

Profilbe-
reich 

Veranstaltungen aus 
verschiedenen  
Fächern 

12 LP, 360 Stunden Keine/ nach Maß-
gabe des jeweiligen 
Faches 

12 LP  
360 Stunden 

Gesamt  
Leistungspunkte und zeitlicher Arbeitsaufwand 

120 LP 
3600 Stunden 

 
 
  



  Nichtamtliche Lesefassung 
 

b) Begleitfach 
 

Modul Modulbezeichnung Leistungspunkte, 
zeitlicher Arbeitsauf-
wand, 
Veranstaltungen 

Modulprüfung Gesamtpunkt-
zahl des Moduls 

Modul 1  Lehr-, Lern- und Bera-
tungsprozesse über die 
Lebensspanne 

4 LP, 120 Stunden 
Lehrveranstaltung  
(V) 

--- 
4 LP  
120 Stunden 

Modul 2 Angewandte For-
schungsmethoden der 
empirischen Bildungs-

wissenschaft  

4 LP, 120 Stunden 
Lehrveranstaltung  
(V) --- 

4 LP  
120 Stunden 

Modul 3 Organisation, Personal 
und ihre Entwicklung im 
Kontext der Weiterbil-
dung 

8 LP, 240 Stunden 
Lehrveranstaltungen  
(S, S) --- 

8 LP  
240 Stunden 

Modul 4 Weiterbildungssysteme 
in nationalen und inter-
nationalen Kontexten 

4 LP, 120 Stunden 
Lehrveranstaltung  
(S) 

--- 
4 LP  
120 Stunden 

Gesamt  
Leistungspunkte und zeitlicher Arbeitsaufwand 

20 LP 
600 Stunden 

 
 
 
 
 

Anlage 2: Kombinationsmöglichkeiten  
 
Der Erwerb der Leistungspunkte ist in allen affinen Fächern möglich. Im Einzelfall entscheidet 
der Prüfungsausschuss darüber, ob ein Fach als affin anzusehen ist. 
 


